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Richtlinien
fur die Beschaffung und Aussonderung
von Fiihrungs- und Einsatzmitteln
im Bereich der Polizei

RdErl. d. Innenministeriums v. 15. 2. 1996 -1V D3/4 - 8203/8321/8403")
1 Geltungsbereich

Die Richtlinien regeln Verfahren und Zustandigkeiten der Erst- und Ersatzbeschaffungen sowie
Aussonderung von Fihrungs- und Einsatzmitteln in den Bereichen

- Informations- und Kommunikationstechnik,

- Kraftfahrwesen (ohne Luft- und Wasserfahrzeuge),
- Waffenwesen,

- Verkehrsgerat,

- kriminaltechnisches Gerat,
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- Foto- und Videogerat sowie

- Umweltschutzgerate

einschlieBlich des erforderlichen Zubehdrs und der Verbrauchsmittel.
2 Verteilung der Haushaltsmittel

2.1 Fur die in Nummer | genannten Fuhrungs- und Einsatzmittel werden den Polizeibehérden und
Polizeieinrichtungen unter Berucksichtigung bestehender Verpflichtungen sowie ggf. besonderer
Aufgabenstellungen und Beschaffungsprogramme die im Haushaltsplan veranschlagten Haus-
haltsmittel (sachliche Verwaltungsausgaben, Investitionen) vom-Innenmini-sterium zugewiesen.
Die Bezirksregierungen kdnnen die Zuweisungen im Kassenanschlag zur Berlcksichtigung
bezirksbe'zogener Erfordernisse im Einvernehmen mit den nachgeordneten Kreispolizeibehor-
den anpassen. Gleiches, gilt flr Polizeieinrichtungen, die Uber andere Polizeieinrichtungen die
Dienst- und Fachaufsicht ausiiben. Uber die Anderungen ist dem Innenministerium zu berichten.

2.2 Den Zentralen Polizeitechnischen Diensten NRW (ZPD) werden die Haushaltsmittel fur Be-
schaffungen im Zusammenhang mit behdrdenlibergreifenden Vorhaben, die vom Innenministeri-
um vorgegeben werden, zu Lasten der Zuweisungen nach Nummer 2.1 zugewiesen. Naheres re-
gelt ein gesonderter ErlaB.

3 Beschaffungen

3il Die Polizeibehdrden und Polizeieinrichtungen entscheiden im Rahmen zugewiesener Haus-
haltsmittel selbstandig Uber die Beschaffungen von Flihrungsund Einsatzmitteln. Die haushalts-
rechtlichen Moglichkeiten (z. B. Deckungsfahigkeit von Titeln) konnen in vollem Umfang ausge-
schopft werden.

3.2 Uberschreitet bei Beschaffungen von Fiihrungs- und Einsatzmitteln der geschatzte Auftrags-
wert einer Beschaffung ohne Mehrwertsteuer den Schwellenwert fiir eine EU-weite Ausschrei-
bung (vgl. § I a Nr. | (1) der Lieferkoordinierungsrichtlinie), sind die ZPD mit der Abwicklung des
Ausschreibungsverfahrens beauftragt.

3.3. Die ZPD fuhren nach Vorgabe des Innenministeriums auf der Basis verbindlicher Bestellun-
gen der Polizeibehdrden und Polizeieinrichtungen Sammelbeschaf-fungen durch bzw. schlieBen
Sukzessivleistungsver-trage ab und vereinbaren die entsprechenden Modalitaten. Die jeweiligen
Stichtage fur die Bestellungen legen die ZPD fest.

3.4 Die ZPD unterrichten die Polizeibehdrden und Polizeieinrichtungen Uber abgeschlossene
Sukzessivlei-stungsverti-age einschlieBlich der vereinbarten Modalitaten wie z. B. Gewahrleis-
tung, Lieferadressen, Termine etc. Die von der ZPD abgeschlossenen Sukzes-sivleistungsvertra-
ge sind zu nutzen. Dazu rufen die Polizeibehdrden und Polizeieinrichtungen bei den Unterneh-
men die gemeldeten Mindestmengen sowie nach eigenem Ermessen einen eventuellen Mehrbe-
darf ab.
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3.5 Sowohl bei Nutzung der Sukzessivleistungsvertrage als auch bei Sammelbeschaffungen sind
die Rechnungen unmittelbar von den Polizeibehdrden und Poli-zeieinriehtungen aus den ihnen
zugewiesenen Haushaltsmitteln zu begleichen.

3.6 Fir die in der Anlage aufgeflihrten Fiihrungs- und Einsatzmittel fihren die ZPD die im Zu-
sammenhang mit .Beschaffungen erforderlichen technischen Plar nungen sowie Ausschrei-
bungsverfahren durch. Sie ibernehmen die Uberwachung der ggf. erforderlichen Installation
und Einfihrung sowie die technische Abnahme, soweit nicht ein Dritter beauftragt ist.

3.7 Von den Regelungen der Nummern 3.1 und 3.3 bis 3.4 sind Beschaffungen nach Nummer 2.2
ausgenommen.

4 Aussonderungen

Die Polizeibehdrden und Polizeieinrichtungen entscheiden selbstandig Uber Aussonderungen der
Flhrungs- und Einsatzmittel.

5 Normen, Richtlinien, Vorgaben

5.1 Bei der Beschaffung von Flhrungs- und Einsatzmit-'teln sind die geltenden Normen, Richtli-
nien der Landesverwaltung und erganzende Vorgaben des Innenministeriums zu beachten. Glei-
ches qilt fur die Aussonderung von Fiihrungs- und Einsatzmitteln. Von den vom Innenministerium
festgelegten Vorgaben darf nur nach vorheriger Zustimmung des Innenministeriums abgewichen
werden. Bei besonderer Eilbediirftigkeit kénnen Genehmigungen nachtraglich eingeholt werden.
Die Entscheidung hierlber trifft die zustandige Aufsichtsbehdrde. Diese hat das Vorhaben dem
Innenministerium unverziglich anzuzeigen und dabei die Eilbedurftigkeit darzustellen.

5.2 Soweit die zu beschaffenden Fihrungs- und Einsatzmittel geeignet oder bestimmt sind, mit

bei anderen Polizeibehdrden oder Polizeieinrichtungen eingesetzten Fuhrungs- und Einsatzmit-

teln zusammenzuwirken, oder ein Austausch der Flihrungs- und Einsatzmittel zwischen Polizei-
behdrden bzw. Polizeieinrichtungen vorhersehbar ist, sind die sich daraus ergebenden einsatz-

taktischen und technischen Anforderungen an erforderliche einheitliche bzw. aufeinander abge-
stimmte Ausstattung zu berlicksichtigen.

5.3 Die Polizeibehérden und Polizeieinrichtungen stellen - sicher, daB gesetzlich vorgeschriebe-
ne sicherheits-techniscKe und ergonomische Anforderungen im Zusammenhang mit dem Ein-
satz von Flhrungs- und

» Einsatzmitteln eingehalten werden.
6 Einweisung des Personals

Die Nutzung von Flhrungs- und Einsatzmitteln setzt eine Einweisung des Personals voraus. Die-
se ist ' grundsatzlich nicht am Arbeitsplatz der/des Einzuweisenden durchzufihren.

7 Aufhebung bestehender Regelungen

Den vorstehenden Regelungen entgegenstehende Erlasse werden aufgehoben. Erforderliche er-
ganzende Regelungen erfolgen gesondert.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/5



20526

') MBL NW. 1996 S. 462.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf

4/5



Anlagen

Anlage 1 (Anlage01)
URL zur Anlage [Anlage01]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/2322-1875-smbl_20526_19960215_a_anlage1.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinien für die Beschaffung und Aussonderung von Führungs- und Einsatzmitteln im Bereich der Polizei RdErl. d. Innenministeriums v. 15. 2. 1996 -IV D3/4 - 8203/8321/8403¹) 
	Anlagen


